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Keine Reduzierung des vereinbarten Einheitspreises 
 

Als ein Angebot für eine bestimmte Werkleis-

tung abgegeben wurde, wurden in verschiede-

nen Positionen auch die Einheitspreise ge-

nannt. Es kam dann auch zur Auftragertei-

lung. Jedoch wurde die Berechnung der Werk-

leistung vom Auftraggeber nicht akzeptiert. Er 

meinte, ein bestimmter Einheitspreis wäre 

sittenwidrig  

überhöht. Ob dieser Einheitspreis von der „üb-

lichen Vergütung“ abwich, war aber nicht ent-

scheidend, denn es handelte sich um den aus-

gehandelten und vereinbarten Preis der Werk-

vertragsparteien. 

Nach dem Urteil des Oberlandesgerichts Celle 

vom 5.8.2010 – 16 U 11/10 – kommt es bei ei-

ner Preisüberhöhung immer auch auf den 

letztlich vereinbarten Gesamtpreis des Vertra-

ges an, der sich aus der Summe der Positions-

preise bildet. Zu berücksichtigen war in dem 

konkreten Fall auch, dass der Auftragnehmer 

im Endpreis noch einen Rabatt von 10% ge-

währt hatte.  

Eine Aufklärungspflicht des Auftraggebers 

hinsichtlich der Preisbildung war nicht anzu-

erkennen.  

 

Dr. Franz Otto

 


